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§ 1. 

Wer im Kanton Ba el-Stadt den Beruf eine Arztes. 
Zahnarztes, Tierarztes oder Apothekers ausüben will, hat für 
die Bewilligung hiezu, welche da anitätsdepartement ge­
mäß § 1 des Gesetzes betreffend Ausübung des Berufs d r Me­
dizinalpersonen auszustellen hat, eine Gebühr von Fr. 50. 
zu bezahlen. 

Bewilligungen zur ärztlichen Tätigkeit an Universität -
kliniken und Polikliniken werden unentgeltlich erteilt. 

§ 2. 

Wer im Kanton Ba el-Stadt den B ruf einer niederen 
Heilperson im Sinne von§ 2 des genannten Gesetze au üben 
will, hat dem anität departement folgende Gebühren zu 
bezahlen: 

1. Hebamm n: 

a) Für die Prüfung iner Hebamme, di nicht 
den Kur im Frauen pital Ba el bestan-
den hat .............. . 
erfordert die Prüfung einen ufenthalt im 
Frauenspital, o ist pro Tag ein Verpfle­
gungsgeld von . . . . . . . . . . . 
zu ntrichten. 

b) für die Bewilligung der freien Praxis . 
c) für die Bewillirung der B ruf au übung in 

einer An talt . . . . . . . . . . . . 

2. Masseur und Fußpfleger: 

a) Für die Prüfung. . . 
b) für die Bewilligun er . . 

3. Andere p zialisten: 

Fr. 50.-

" 
G.-

,, 25.-

" 5. -

50. 
" 2!3. 

a) Für die Prüfung . . 
b) für die Bewilligung . . 

Fr. 10.- bis 50.­
,, 5.- ,, 25. -
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§ 3. 

Auswärtig pezialisten, welche den Beruf einer nie­
deren Medizinalp rson vorübergeh nd im Kanton Basel­

tadt ausüb n wollen, haben für den vom anitätsdepar­
tement dem Polizeidepartement zu erstattenden Bericht 
eine ebühr von Fr. 10.- bis Fr. 50.- zu bezahlen. 

§ 4. 

Für die Au telluncr iner Be cheinicrung über die er­
folgr iche Ab olvierung eine Kurses oder iner Prüfung 
durch eine nieder Heilperson bezieht das anitätsdepar­
tement, sofern k ine Gebühr für eine Bewilliguncr zur Be­
ruf ausübung rhoben wird, eine Kanzleicrebühr von Fr. 5.-. 

5. 

Die e V rordnung i t zu publizieren; 
1. Januar 1933 in Kraft und Wirk amkeit. 

Ba el, d n 23. Dezember 1932. 

tritt am 

Im Jamen des Regierungsrates, 
Der Präsident: 
Dr. C. Ludwil\'. 
Der Sekrei,är: 

Dr. H. l\latzinger. 

Verordnung 
betreffend 

die Au fübrung de Bunde ge etzc übn den :\Iotorfabrzeug­
und Fahrradverkehr vom 15. lärz 1932. 

(Vom 2 . D zember 1932.) 

Der Regi rllllg rat des Kantons Ba el- tadt, ge tützt 
auf die Art. 3 31, 70 und 71 d Bunde aesetz s über den 
:\fotorfahrzeucr- und Fahrradv rkehr vom 15. März 1932, 
die Art. 82 und 85 der Vollzi hung verordnung zu diesem 
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Gesetz vom 25. ovember 1932, di §§ 20, 129 und 139 
des Polizeistrafge etz s und ge tützt auf das Ge etz über 
die Verwaltung gebühren vom 31. färz 1921, rläßt hin­
sichtlich der sachlichen Geltung der bi herig n kantonalen 
Vorschriften über den traß nverkehr, der Zu tändigkeit 
der Behörden, der V er icherungspflicht d r Radfahrer und 
der zu rhebenden Gebühren die nach tehendr Verordnung: 

I. achliche Geltung der bi heri,gen kantonalen Vor chriften. 

§ 1. 

Die bisherigen kantonalen or ·chriften über d n tra -
s nverkehr bleiben in Wirksamkeit, sof rn sie sich weder 
auf die Verwendung von :Motorfahrzeugen und Fahrräd rn 
im öffentlichen Verkehr noch auf die bunde rechtlich ge­
reg lte Benützung der dem 1otorfahrzeug oder dem Fahr­
rad geöffneten traß n bezi hen oder sofern ie Frag n de 

traß nverkehrs b treffen, deren R geluno den Kantonen 
anheimgestellt bleibt. 

II. Z11. tändigkeit. 

§ 2. 

Zum Erlaß cl r in Art. 3 d s Bundesg setze vorg -
sehenen orschriften und V rfügungen über die B nützung 
von traßen, die dem Dur hgangsverk hr nicht geöffnet 
sind, i t für das tadtgebiet und für di Kanton. traßen in 
den Landgemeinden da Poliz idepart ment, für di übrigen 

traßen in den Landgemeinden der Gemeind rat zuständig. 
Die Aus cheidung der Kanton traß n be timmt sich 

nach § 14 der kantonalen Verordnung über den traß nver­
kehr vom 17. eptember 1929. 

§ :3. 

Zur Erteilung von polizeilich n Bewilligungrn oder gr­
laubnissen in Bezug auf den traßenverkehr, die all emein r 
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.\.rt oder von länger r Dauer sind, und die ein Gesetz, eine 
Verordnung oder ein vom Polizeid partement erlassene Vor­
schrift vor ieht, ist für das ganze Kantons0 ebiet der Vor­
. tch r de. Polizeidepartements zuständi0 • Dieser kann seine 
B fugnis e dem Polizeiinspektorat übertra0 en. 

B willioungen für einzelne Fälle erteilt das Polizei­
in p ktorat. Bewilligungen, welche die Vor chrift eines Ge­
rn ind rates vorsi ht, werden, sofern die Vorschrift selber 
nicht and re b . timmt, vom Gemeindeprä identen erteilt. 

§ 4. 
Im übrigen i. t für clen Vollzug Jer Vorschriften des 

Bund sg 'etz s und der ollziehungsverordnung das Poli­
z iinsp ktorat zu tändig. Dies zieht hiezu nach den Vor­

hrift n de Bunde ge etz s und d r Vollzi hungsverord­
nung amtliche achvcr tändi0 e bei. In be ondere sind dem 
Polizeiin p ktorat die foloenden Oblie0 enheiten übertragen: 

a) di Zula. ung der Motorfahrzeuge und Anhänger zum 
V rkehr (Art. 5, 6 7 und de Bunde gesetze owie 
.\rt. 7 bis :30 11( r \' ollziehung ·veror<lnung): 

b) die fütrilung d r Fahrlehrerb willigung (.Art. 14 des 
H1111de. ·g1",l'tZP und Art. :~2 der Yollziehung-,·erord-

nung): 
c) di Zula . ung d r Motorfahrz ugführer zum Verkehr 

(.\rt. 5, 9 und 10 d s Bundesgesetze • owie Art. 31, 
33, :H, 35 und 36 d r Vollziehungsverordnung); 

d) die l'ontroll über die V r icherun° pflicht (Art. 7, 
4 , 31, 52 und 53 d Bund ge etzes, Art. 83 der 
Vollziehung verordnung und bis 11 der vor­

li gendrn V rordnung); 
e) die Erhebung der B williaung 0 ebühren, der Er atz­

k tcn für child r und K nnzeichcn owie der Prä­
mi n für Kolleld:ivv r icherunaen (§§ 10, 11 12, 13, 
l:.i und 16 d r vorliegenden Verordnun° und Art. 28 

cl r Vollziehung v rordnun°); 
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f) der Entzug der Fahrzeug- und Führerausw •is<' (Art. 
13 des Bunde gesetzes); 

g) die tati tischen 1elduncren sowie die I ldung<'n über 
den Entzug von Führerau weisen an die id.,enös-o 

si chen B hörd n (Art. 77 bis 80 der Vollziehuncrs-
verordnunrr); 

h) die in Art. 81 des Bund . ge ·etzes vorgeseh •uen 11el­
dungen von traf n an das chweizeri ehe Z<'lltral­
poliz ibureau; 

i) die Au. füllunrr von Ordnunrrsbußen (Art. 8 <les Bunde ·­
gesetze ·). 

§ 5. 

Zu polizeilichen nordnungen und Weisungen in B zug 
auf cl n traßenv rk hr i t jed r Ancrehörig des Polizei­
korps und de chutzmii.nn rkorps o,vie d r Ort.·di 1wr 
von Bettingen befugt. 

Di e Organe ind auch befucrt, in Ein;: !füllen von <l n 
Verkehrsregeln abweichende Anordnungen zu trefft•n, fall: 
he onclere m tii.ncle <lies erfordern. 

6. 

Die in § 130 des Polizei ·trafgc.· tze • vorge ·ehe1wn Be­
willigung n zur voriib<'rgeh nclen Benützung der .Allmcncl 
w rd n vom BauclepartC'ment erteilt (§ 19, Ziff. ~ d •s Ge­
setz s betreffend di Organi. ation des Bau<l<•partenwnts), o­
w it nicht di Vor ·chriffrn über die ~1ärkte und :\Ie.·scn da· 
Polizeid part ment al: ztdändig hezeichn n. Die Organ 
de Baudepartements haben, hPvor :ie . olehe B •willi~nng n 
erteilen, da. Einv r tün<lnis de: Polizeiin. pektornt<·s Pinzu­
holen; die es Einverstiindnis kann fiir gPwi::e Fiilli• allg • 
mein ert ilt wercl •n. 

§ 7. 

Die Verfügungen cles Polizeiinsp ktoratcs. die in A.u.·­
führnng dieser Verordnung erln.-.·<'n werden. ~ lten al • 
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Departem ntsentscheide. Gegen sie sowie gegen Entscheide 
de orst h r des Polizeidepartements kann gemäß § 29 
des G . tzes b tr ffend die Organisation und die Geschäfts­
ordnung des Regierung rates vom 8. April 1908 innerhalb 
14. Tacren, vom Tage der Zu tellung an gerechnet, oder sofern 
e sich um clie V rwcigerung od r den Entzug eines Aus­
w is s handelt, g mäß Art. 15, bs. 1 des Bundesgesetzes 
binn n 10 Tagen i:;chriftlich beim Regierungsrat Beschwerde 
erhoben werden. Da Polizeidepartement kann nach kan­
tonalem l echt zu ent. cheidende Fälle, deren rasche Er­
l <ligung geboten ist, clirekt dem Regierungsrat zum Ent-

Rcheicl vor\ecren. 
D r Regierung -rat kann gemäß Art. 15, Abs. 4 des 

Buncl g setz s einer Be chwerde auf Grund von Art. 15, 
Abs. 1 des Bundescre etze. aufschiebende Wirkung ver-

leih n. 
Di Anf chtung von Ent cheiden cles Regierungsrates 

b im erwaltungsrrericht wird durch da Gesetz über die 
rwaltuncr:r cht pflege Yom 14. Juni 1928 geregelt. 

Ein Ifot cheid des Regierungsrates betreffend den Ent­
zug ines Ausweise kann binnen 30 Tagen sei~ s~iner Er­
öffnung an cla: Eidgenö si:che J u tiz- und Polizeideparte­
ment w it rg zogen werden (Art. 15, Abs. 3 des Bundes-

g etzes). 

III. Rad/ahren·er icherurUJ. 

§ 8. 

J d r im Kanton wohnhafte Halter eines Fahrrades 
hat d n Tachweis zu erbring n, daß er bei einer anerkannten 
V r. ich rung ges 11 cha~ eine Haftpflichtversicherung ab-

aes hlo. en hat. 
n Die, r Bestimmung unterstehen auch die Militärrad-
fahrer hinsichtlich der außerdien tlichen Benützung ihrer 

Dien -tfahrräd r. 
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!}. 

Die Haftpflichtvcr-ichcrunu muß die folgPndl·n Br-
dingungen erfüll n: ,., 

a) Die V r icheruna muß all<, , 'chaden fülle decken, für 
~e d r rur acher nach G tz haftpflichtig i ·t und 
di da vom Halt r oder v n in r andern P r. on ae­
führte Fahrzeug v rur·acht. sof rn die:e P r:on v~m 
Halt r zur Führung ermii. ·htigt worden ist od •r nach 
den V rhii.ltni n ang nommen w •rd n darf, <laß die 
Ermächtiaung zur Führung nt ilt w rdc'n wäre. 

b) Die rsich rung muß mindr:t n.- auf di(• fo!crencl 11 

B träae laut n: ,., 
für ine v runfallte Per;-;on . . . v l . . . r r. 0,000. 

für das l'n(allereign.is . . . . . . . . Fr. 30,000. 
für den ach baden inc • j d n Tnfall-

r igni s . . . . . . . v ., 0011 ... l'l'. ,>, .-
ach chad n bi zu Fr. 10. hat der V r:ich rte 

lb t zu tragen; in weit rg h n<l r Aus.· •hluß eines 
Teil d hadens von d r C'r ·i h runcr •dcckung i. t 
unzulä ig. 

c) Die er icheruna muß mind ·tcni:; bi: zum lt'tztcn 
F bruar d nä h ten Jahre, clau rn. 

d) Di • h er 1c rung rre cll chaft n hab n .·i •h zu ver-
pflichten, vom Ver icherun 1:;v rtraa wegen V rl tzun" 
der Anzcia pflicht b im Vertrag ·abs hlnß (Art. 6 d: 
Bund ge etz über rlen V r ·ich rung v •rtrag) nur 
unt r Anz irr an da· Poliz iin. p ktorat zurü kzu­
tr ten und im ursprünrrli ·hen L mfan" für l nfä.lle zu 
h,~ften, di~ sich bis und mit d m zehnten Tagr nach 
l~mgang di er nzeige rcign n. 

e) Die V r ich runa vertrii.a mii • • •n den c•rzi<'ht <l, • 
Ver icher r auf bzüg t1ea nüb r d m , :chii.dirrt 11 

Dritt n enthalten w g n grobfahrläs iger Herb i­
führung d s hadens reignis • s, w g n erl tzung 
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der Anzeigepflicht nach dessen Eintritt und wegen be­
trügerischer Begründung des Versicherungsanspruches 
(Art. 14, Abs. 2 und 3, Art. 38 und Art. 40 des Bun­
de ge etzes über den Versicherungsvertrag). Der ge­
schädigte Dritte oll also in solchen Fällen von der 
Versicheruna gesellschaft voll ausbezahlt werden, so­
fern r nicht an der b trügerischen Begründung des 

rsi herungsan pruchs bet iligt war. Dagegen soll 
d r rsicherung g ·eil chaft in allen Fällen der 
Rückgriff gegenüber dem versicherten Halter zustehen. 

f) n ·prüch , di von Familienangehörigen des Fahr­
z uahalt rs oder -führer • erhoben werden, dürfen von 
der V r icherung ausaenommen werden. Als Familien­
angehörig a lten nur: Ehegatten, Eltern, Kinder und 

chwister; im Di nste d Fahrzeughalters stehende 
P r'on n gelt n nicht als Dritte, die in die Haftpflicht­
v r ·i beruna einge chlo en werden müssen. 

g) E dürfen nur Rennen owie Probe- und Prüfungs­
fahrt n zu olch n, die auf den programmäßig vorge­
seh n n Renn- und Prüfung trecken gefahren werden, 
von d r er i herung ausgenommen werden. Für 
·olch Zwecke ind be ·ondere Versicherungen abzu-

hließ n. 

§ 10. 

Der Halt r kann sich durch Einzelvertrag oder durch 
Anschluß an d n Kollektivvertrag eines V rbandes ver-

ich rn. 
Da Polizei<lqiart m nt i ·t ermächtigt, für Radfahrer, 

die ihr r ich run rspflicht nicht anderweitig erfüllen, 
koll ktiv Haftpflichtv r icherung verträge abzuschließen 
und si zum An chluß an diese zu verpflichten. Die Prämie, 
die der taat für die e l ollektivver icherung erhebt, darf 
für den rsi hert n Fr. ~-- im Jahr nicht übersteigen. 
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§ 11. 

Zum Nachweis, daß für ein Fahrrad die vorgeschriebene 
Versicherung be teht, wird dieses vom Polizeiinspektorat 
mit einem unnumerierten Kennzeichen versehen, das all­
jährlich im Januar zu erneuern ist. 

Zu diesem Zweck ist das Fahrrad den Polizeiorganen 
vorzuführen. 

Das Kennzeichen ist unübertragbar und darf weder 
nachgeahmt noch verändert werden. Be chi.i.di!rte Kenn-o 
zeichen sind beim Polizciinspektorat gegen Vergütuna der 
Selbstko ten ersetzen zu la sen. 

Das Polizeiinspektorat legt ein Verzeichnis der ver­
sicherten Radfahrer an. 

IV. Gebühren. 

§ 12. 

Für die ntersuchung von Fahrzeuoen und für die 
Prüfung von Führern sind folgende G bühren zu ent­
richten: 
1. Leichte Motorwagen, Elektromobile, Motor­

karren, Arbeitsmaschinen: 
a) ntersuchung des Fahrzeuge . . . . . Fr. 10.-
b) Prüfung des Führ rs . . . . . . . . . ,, 10.-
c) Gleichzeitige ntersuchung des Fahrzeuges 

und Prüfung des Führers . . . . . . . 15.-
2. chwere .Motorwagen zum Gütertran port, 

Traktoren, , attelschlepper: 
a) ntersuchuna des Fahrzeuges . . . . . 
b) Prüfung des Fiihrers . . . . . . . . . 
c) Gleichzeitige ntersuchuna des Fahrzeuges 

und Prüfung des Führers . . . . . . . 
3. Schwere Motorwagen zum Personentransport: 

15.-

" 
15.-

., 20.-

a) Untersuchung des Fahrzeuges ,, 20.-
b) Prüfung des Führers . . . . . . . . . 20.-
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c) Gleichzeitige Untersuchung des :Fahrzeuges 
und Prüfung des Fiihrers . . ..... Fr. 25.-

4. }lotorriicler: 
a) ntersuchung de. Fahrzeuges . . . . • ,, 5.-
b) Prüfung de Führers . . . . . ... • ., 5.-
c) Gleichzeitige ntersuchung des Fahrzeuges 

mvl Prüfun" cle Führer:'\ . . . . • • • 
d) nachtriigliche Gntersuchung einrs Motor­

rade hin. ichtlich der Eignung für da 

8.-

3.-1itfiihren einer 2. Per on . . . . • • • 
5. ·nter ·uchung eines Anhiingcrs ein chließlich 

Anhii.naevorrichtung. . . . . . • • • • ,, 10.­
G. nter'uch:ng einrs Anhii.ngcrs bei Anlaß der 

Unter ·uchung cles Zugwagens • • • • • 5.-

ßri ,Virclrrholungrn von Untersuchungen und Prüfungen 
.-incl die mit d •r ·nter ·uchung oder Prüfung beauftr~gte~ 
Organ bercchti,rt:, eine weitere Gebühr zu erheben, die die 
Il:ilfte der G hJln für die ent prechende er~tmalige Fahr­
zeugnntcr.·nchung oder die yoJle Gebi.ihr für _die ent prechen­
clc Pr -tmali11e Führerpri.ifnng nicht über:te1gen dar!. 

Sowcit''\wi technischen 1. nter ·uchungen und Eign~ngs-

d t l t von Sachver tändiaen, pri.ifun,ren be. on erc :tU ac 1 cn t> 

Aerzten und psychotechnischen Instituten oder trafen-
. 1 1 d •• !'; cn ind die Auslagen 

regi.'t rauszi.i"e emgc 10 t wer cn m~- , • 
besonder zu berechnen. 

§ 1:3. 

Für die grtcilung von Bewilligungen und die Aus­
stellung von Aus"" i. en .-ind folgende Gebühren zu ent-

richten: 
1. für den Fahrzeugauswei : 

a) für ~1otorwagen • • • 
h) für Motorräder . • • • 
c) für Kollektivfahrzeugau weise (Motor-

wa•ren und :Motorräder) . • • 

Fr. 20.-
10.-

" 
:W.-
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<l) für den Anhängerau weis . . . . . 

c) für die nachträgliche Erteilung t>itwr 1/,ug 
bcwilligung. . . . . . . . . . . . . . 

f) für die nachträgliche Erteilung der ßp­

w:illigung <les eitenwageus od r eme · 
Soziussitzes . . . . . . . . 

g) für kurzfristi 0 P Bewilliounae11 · ....., n ::, . 

1 bis ;} Tage. . . . . . . . Fr. ;1. --
4 bis 7 Tage . . . . . . . . 10.-

h) für mschreibung bei \Vech. el eines Fahr-
zeug s ..... . . 

~- für den l.;crnfahra.uH,veü-; . . . 
3. für den Führerauswei;: 

a) für Motorräder mit und ohne 'eitenwag<'n 
h) für 1 ichte Motorwaoen, Dreiräder und 

Elektromobile ... . . . . . . .. . 
1. für den be ondern Führerausweis: 

a) für leichte Motorwagen zur crcwerbsmiis­
igen Ausübung de Per ·onentransportes, 

schwere Motorwagen zum Giitertran •port. 
Trahoren .. . . . . . 

b) für schwere l\lotorwagcn zum Per ·oneu-
transport ............ . 

5. für den Fahrlehrerau wei . 
6. für die Ausstellung eine· Er ·atzau ·weises: . . 
7. für den internationalen Zula.-sun"s- und Füh­

rer chein . . . • • • . . . . . . . . . JC 

des Radfahrerversicherungs-

Fr. lO. -

10.-

" 2. 

(j_ 

rn. -

10. 

:W. 

10. 
., :.!. 

;;_ -
8. für die Abgabe 

kennzeichens . • • • • • • · · · · . - .50 
Bei der Erneuerung der tmter Ziff. 1 lit. a b c cl und 

z·ff •J ' ' ' ' 1 
• ..,'. 3, 4 und 5 genannten Ausweise ist nur die Hälfte 

der bei. der erstmaligen Au stelluncr zu rhebenden Gebühr 
zu entrichten. 
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§ 14. 

Für Be ·cheinigungen und Reaisterauszüge sind Ge­
bühren von 50 Rp. bis zu 2 Franken zu entrichten, für Akten­
abschriften solche von 1 Franken pro Seite. 

§ 15. 

Die vom Bezüger zu entrichtenden Beträge für die Ab­
gabe von Druck achen und childern berechnen sich nach 
den elbstko -ten der Verwaltung. 

V. Uebergangsbestimmungen. 

§ 16. 

Die im Jahr 1932 für fotorfahrzeuge ausgegebenen und 
für da Jahr 1933 zu erneuernden Ausweise und Kontroll­
schilder werden vom 1. Mai 1933 an eingezogen und durch 
die von der Vollziehung verordnung vorgeschriebenen Aus­
weise und Kontrollschilder ersetzt. In diesem Fall werden 
die neuen Au weise ko tenlos und die Kontrollschilder zu 
den elbstkosten der Yerwaltung abgegeben. 

§ 17. 

Bis zur Abgabe der Ven.icherungskennzeichen für Rad­
fahrer (spätestens 28. Februar 1933) sind an den Fahr­
rii.dern die für das Jahr 1932 ausgecrebenen numerierten 
Kontrollschilder weiterzuführen (Art. 82, Abs. 12 der Voll­
ziehungsvcrordnung). 

§ 18. 

In den Gebühren für den Lernfahrausweis, für die Er­
n uerung der Führerausweise pro 1933 und für das Ver­
sicherungskennzeichPn der Radfahrer pro 193:3 ist die ein-
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malige Abgabe eines Exemplars der Verkehrsvorschriften 
inbegriffen. 

V I. Einführungsbestimmung. 

§ 19. 

Diese Verordnung ist zu publizieren; srn tritt am 
1. Januar 1933 in Wirksamkeit. 

Basel, den 28. Dezember 1932. 

Im Namen des Regierungsrates, 
Der Präsident: 
Dr. C. Ludwig. 
Der Sekretär: 

Dr. H. Matzinger. 

Register 
zu den Bänden 29, 30, 31, 32, 33, 34 und 35 der Gesetzes­

sammlung des Kantons Basel-Stadt. 

Aufgehobene Erlasse sind im Register mit eingeklammerten 
Seitenzahlen angegeben, soweit sich die Aufhebung nicht aus dem 
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bung). 
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Aktiongesellsch•tft, Währungsentwertungen 31, 269 
Allmend, Inanspruchnahme durch Verwaltung und Private, 

Gesetz 3-1, 14 
- Leitungskataster 34, 490 
- Bewilligungen 34, 535 
- Verbot des Reinigens rnn Fahrzeugen, Veranstaltung von 

\,Vettrennen etc., siehe Straßenverkehrsverordnung 
Altersfürsorge, Gesetz von 1926 (33, 389; 35, 122) 

- VVO von 1926 (33, 459; 35, 8) 
- s. jetzt§ 36 des Gesetzes betr. Alters- und Hinterlassenen-

versicherung etc. 35, 119, (494), 741 
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